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Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hat am 22. Novem-
ber 2016 das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 
 

Kirchengesetz zur Einführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD 
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

 
Vom 22. November 2016 

 
 
 

Artikel 1 
 

Zustimmung zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD 
 

Dem Kirchengesetz über die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD, BVG-EKD) vom 12. November 2014  
(ABl. S. 346) wird zugestimmt. 
 
 

Artikel 2 
 

Ausführungsgesetz der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zum Besol-
dungs- und Versorgungsgesetz der EKD  

(Besoldungs- und Versorgungsausführungsgesetz, AG.EKKW-BVG-EKD) 
 
 

§ 1  
 

Geltungsbereich  
(zu § 1 BVG-EKD) 

 
Das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD findet für die von der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beschäftigten Pfarre-
rinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, Vikarinnen und Vikare sowie 
Anwärterinnen und Anwärter nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Anwendung. 
 
 

§ 2 
Zuständigkeiten  

(zu § 12 BVG-EKD) 
 

Soweit keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist für Entscheidungen nach diesem Kir-
chengesetz und dem Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD das Landeskirchenamt 
als oberste kirchliche Verwaltungsbehörde im Sinne von § 12 Absatz 1 Satz 1 des Besol-
dungs- und Versorgungsgesetzes der EKD zuständig. Für Entscheidungen, die nach dem 
Bundesrecht von Regierungen, Ministerien, obersten Dienstbehörden oder obersten Rechts-
aufsichtsbehörden zu treffen sind, ist der Rat der Landeskirche zuständig. 
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§ 3  
 

Stufenaufstieg und Erfahrungszeiten in der Pfarrbesoldung  
(zu § 9 Absatz 1 BVG-EKD) 

 
(1) Mit der Berufung in den Probedienst wird für Pfarrerinnen und Pfarrer ein Grundgehalt 
der Stufe 2 festgesetzt, soweit nicht Erfahrungszeiten entsprechend den folgenden Bestim-
mungen und den Vorschriften des Bundesbesoldungsgesetzes anerkannt werden. 
 
(2) Bei der ersten Stufenfestsetzung werden als Erfahrungszeiten insbesondere Zeiten einer 
gleichwertigen beruflichen Tätigkeit im kirchlichen Dienst oder im außerkirchlichen öffentli-
chen Dienst anerkannt. Weitere hauptberufliche Zeiten können ganz oder teilweise aner-
kannt werden, soweit diese für den Dienst förderlich sind. Zusätzliche Qualifikationen, die 
nicht im Rahmen von hauptberuflichen Zeiten erworben wurden, können in besonderen Ein-
zelfällen als Erfahrungszeiten im Sinne von Absatz 1 anerkannt werden. Die Zeiten nach den 
Sätzen 1 und 2 werden auf volle Monate aufgerundet. 
 
(3) Der Anspruch auf das Aufsteigen in den Stufen ruht, solange die Pfarrerin oder der Pfar-
rer vorläufig des Dienstes enthoben ist. Führt ein Disziplinarverfahren zur Amtsenthebung 
oder zur Entfernung aus dem Dienst, so erlischt der Anspruch auch für die Zeit des Ruhens. 
 
 

§ 4 
 

Höhe des Grundgehaltes der Pfarrerinnen und Pfarrer  
(zu § 17 BVG-EKD) 

 
(1) Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten ein Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe 13, nach 
einer Dienstzeit von 13 Jahren ein Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe 14 der Besol-
dungsordnung A. Das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe 14 wird vom Ersten des Mo-
nats an gewährt, in dem eine hauptberufliche dreizehnjährige Dienstzeit seit der Berufung in 
das Pfarrdienstverhältnis vollendet ist. Auf die dreizehnjährige Dienstzeit sind Zeiten einer 
Beurlaubung im dienstlichen Interesse und einer Elternzeit anzurechnen. Nicht anzurechnen 
sind Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, einer Beurlaubung auf Grund des Diszip-
linargesetzes und eines Wartestandes ohne einen Dienstauftrag.  
 
(2) Dekaninnen und Dekane werden in die Besoldungsgruppe 15, die Pröpstinnen und 
Pröpste in die Besoldungsgruppe 16 der Besoldungsordnung A eingestuft. 
 
(3) Besoldung und Versorgung von Pfarrerinnen und Pfarrern, die zur hauptamtlichen Wahr-
nehmung von Leitungsämtern in Mitgliedseinrichtungen der Diakonie Hessen abgeordnet 
oder beurlaubt werden, können durch besondere Vereinbarungen abweichend geregelt wer-
den. Eine Rahmenvereinbarung zwischen Landeskirche und „Diakonie Hessen – Diakoni-
sches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V.“ legt diese Leitungsämter 
fest und regelt die Beteiligung der Landeskirche und der betroffenen diakonischen Einrich-
tungen an der Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer in diesen Leitungs-
ämtern. 
 
 (4) In gemeinsamen Einrichtungen der Landeskirche und der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau kann von Absatz 1 abgewichen werden. 
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§ 5 
 

Zuordnung der Ämter  
(zu § 18 BVG-EKD) 

 
(1) Im Übrigen richtet sich die Zuordnung der Ämter der Kirchenbeamtinnen, Kirchenbeam-
ten, Pfarrerinnen und Pfarrern zu den Besoldungsgruppen nach der Anlage. 
 
(2) Die Zuordnung der in der Anlage nicht aufgeführten Ämter zu den Besoldungsgruppen 
erfolgt durch den Stellenplan. 
 
 

§ 6 
 

Zulagen  
(zu § 23 Absatz 3 BVG-EKD) 

 
(1) Verändert sich aufgrund eines Wechsels in den Dienst der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck die Zuordnung zu einer Erfahrungsstufe des Grundgehaltes und führt 
dies zu einem geringeren Grundgehalt im Vergleich zu dem beim abgebenden Dienstherrn 
zuletzt zustehenden Grundgehalt in derselben Besoldungsgruppe, kann die Zuordnung in die 
betragsmäßig nächsthöhere Erfahrungsstufe erfolgen. Die in dieser Erfahrungsstufe bis zum 
nächsten Stufenaufstieg zurückliegende Zeit beginnt mit dem Tag der Übernahme in das 
Kirchenbeamtenverhältnis oder in das Pfarrdienstverhältnis der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck. Zur Vermeidung einer unbilligen Härte kann das Landeskirchenamt im 
Einzelfall von der Anwendung des Satzes 2 absehen.  
 
(2) Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, die oder der aus ihrem oder seinem Amt ausscheidet und 
ein anderes Amt mit geringeren Dienstbezügen übernimmt, erhält eine Ausgleichszulage, 
wenn die Bischöfin oder der Bischof ein besonderes dienstliches Interesse an der Übernah-
me des neuen Amtes feststellt. Die Zulage wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 
den jeweiligen Dienstbezügen der Pfarrerin oder des Pfarrers aus ihrem oder seinem neuen 
Amt und den jeweiligen Dienstbezügen, die ihr oder ihm in ihrem oder seinem bisherigen 
Amt zugestanden hätten, gewährt. Die Zulage ist ruhegehaltfähig, soweit sie auf ruhegehalt-
fähige Bestandteile der höheren Dienstbezüge zurückgeht und nicht die höheren Dienstbe-
züge bereits nach anderen Vorschriften ruhegehaltfähig sind.  
 
(3) Ist einer Pfarrerin oder einem Pfarrer in Folge der Übertragung eines übergemeindlichen 
Pfarramtes und der Anmietung einer Wohnung ein nicht unerheblicher Nachteil entstanden, 
so kann das Landeskirchenamt ihr oder ihm auf Antrag eine Zulage bis zur Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen den ortsüblichen Kosten für eine nach den Richtlinien für Pfarr-
dienstwohnungen angemessene Wohnung und dem wohnungsbezogenen Bestandteil des 
Grundgehaltes gewähren (Wohnungsausgleichszulage). Das Nähere regelt eine Verordnung 
des Rates der Landeskirche. Die Gewährung der Wohnungsausgleichszulage ist auch zu-
lässig, wenn der Pfarrerin oder dem Pfarrer eine angemietete Dienstwohnung zugewiesen 
wird. Haben sich die Tatsachen, die zur Gewährung der Zulage geführt haben, wesentlich 
verändert, so kann die Zulage ganz oder teilweise widerrufen werden. 
 
(4) Mietet eine Pfarrerin oder ein Pfarrer mit eingeschränktem Dienstauftrag eine Wohnung 
an, so erhält sie oder er den wohnungsbezogenen Bestandteil des Grundgehaltes (§ 8 Ab-
satz 1) entsprechend der Einschränkung seines Dienstauftrages. Daneben kann das Lan-
deskirchenamt ihr oder ihm zum Ausgleich des Unterschiedsbetrages zwischen der Miete 
und dem wohnungsbezogenen Bestandteil des Grundgehaltes nach Satz 1 eine monatliche 
Zulage bis zur Höhe der Differenz zwischen dem wohnungsbezogenen Bestandteil des 
Grundgehalts nach Satz 1 und dem vollen wohnungsbezogenen Bestandteil des Grundge-
halts bewilligen.  
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(5) Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit einem Dienst in einer Justizvollzugsanstalt des Landes 
Hessen beauftragt sind, erhalten eine widerrufliche Zulage in Höhe der den Bediensteten in 
hessischen Justizvollzugsanstalten zustehenden Zulage nach dem Hessischen Besoldungs-
gesetz in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 

§ 7 
 

Abgeltung von angeordneter Mehrarbeit für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte  
(zu § 23 Absatz 2 BVG-EKD) 

 
Zur Abgeltung angeordneter Mehrarbeit, deren Ausgleich aus zwingenden dienstlichen 
Gründen nicht innerhalb eines Jahres möglich ist, kann für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte im Ausnahmefall eine Vergütung nach den Sätzen der Verordnung über die Gewäh-
rung von Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte des Bundes (Bundesmehrar-
beitsvergütungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung gezahlt werden. 
 
 

§ 8 
 

Dienstwohnung  
(zu §§ 24 und 25 BVG-EKD) 

 
(1) Gemeindepfarrerinnen und –pfarrern wird in der Regel eine Dienstwohnung zugewiesen. 
Für die Dauer der Zuweisung einer Dienstwohnung wird ein wohnungsbezogener Bestandteil 
der Bezüge zuzüglich des gegebenenfalls zustehenden Familienzuschlages der Stufe 1 ein-
behalten. Die Höhe des wohnungsbezogenen Bestandteils beträgt 685,52 Euro; sie verän-
dert sich künftig prozentual entsprechend den Veränderungen des Grundgehaltes. Bei ein-
geschränkten Dienstverhältnissen ermäßigt sich der wohnungsbezogene Bestandteil des 
Grundgehaltes entsprechend dem Umfang des Dienstverhältnisses. Bewohnt ein Pfarrer-
ehepaar gemeinsam eine Dienstwohnung und stehen beide Ehegatten in einem Pfarrdienst-
verhältnis zur Landeskirche, wird bei beiden Ehegatten die Hälfte des wohnungsbezogenen 
Bestandteils des Grundgehaltes einbehalten. 
 
(2) Erfolgt keine Zuweisung einer Dienstwohnung, so wird stattdessen das jeweils zustehen-
de Grundgehalt ungekürzt gewährt. 
 
(3) Das Nähere über die Rechte und Pflichten von Pfarrerinnen und Pfarrern als Inhaberin-
nen oder Inhaber einer Dienstwohnung wird durch Verordnung des Landeskirchenamtes 
geregelt.  
 
(4) Bewohnte die Pfarrerin oder der Pfarrer zur Zeit ihres oder seines Todes eine ihr oder 
ihm zugewiesene Dienstwohnung, so sind die hinterbliebenen Familienangehörigen, die un-
mittelbar vor dem Tod mit ihr oder mit ihm im selben Haushalt gelebt haben, berechtigt, die 
Wohnung während der auf den Sterbemonat folgenden drei Monate weiter zu bewohnen. Die 
Amtsräume müssen alsbald zur Verfügung gestellt werden. 
 
(5) Als Entgelt für die Nutzung der Dienstwohnung während der auf den Sterbemonat fol-
genden drei Monate wird das Sterbegeld um das Dreifache des von der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer zu versteuernden Mietwertes gekürzt. Bei einer darüber hinaus gehenden Nutzung 
hat die Wohnungsinhaberin oder der Wohnungsinhaber eine angemessene Nutzungsent-
schädigung zu zahlen, deren Höhe vom Dienstwohnungsgeber festgesetzt wird. 
 
(6) Wird die Dienstwohnung schon vor Ablauf der in Absatz 4 bestimmten Frist geräumt, so 
erhalten die dort bezeichneten Angehörigen, soweit sie einen Anspruch auf Sterbegeld ha-
ben, auf Antrag das Sterbegeld von der Räumung der Dienstwohnung bis zum Ablauf der 
Frist ungekürzt. 
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(7) Wird eine Dienstwohnung einer Pfarrerin oder einem Pfarrer in einem allgemeinen kirchli-
chen Auftrag oder in einem kirchenleitenden Amt oder einer Kirchenbeamtin oder einem Kir-
chenbeamten zugewiesen, gelten die Absätze 1 bis 6. 
 
 

§ 9 
 

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 
(zu § 26 Absatz 2 BVG-EKD) 

 
Steht das Grundgehalt nach den Besoldungsgruppen 15 oder 16 der Besoldungsordnung A 
der oder dem Berechtigten bei Eintritt des Versorgungsfalles nicht mehr zu, so ist es nur ru-
hegehaltfähig, wenn es aus beiden oder einer dieser Besoldungsgruppen insgesamt mindes-
tens zehn Jahre lang bezogen wurde. Dabei ist ein Grundgehalt aus Besoldungsgruppe 16 
nur ruhegehaltfähig, wenn es mindestens zwei Jahre lang bezogen wurde. 
 
 

§ 10 
 

Nichtanwendung von Bestimmungen des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der 
EKD zum Zusammentreffen von  Versorgungsbezügen mit anderen Einkünften und 

zum Altersgeld (zu § 16 Absatz 8 und § 48 Absatz 1 BVG-EKD) 
 
 

 
(1) In besonderen Fällen der Beurlaubung kann zur Sicherung einer höheren Gesamtver-
sorgung durch Vereinbarung einer anderen Alterssicherung anstelle der beamtenrechtlichen 
Versorgung von der Anwendung der §§ 53a bis 56 des Gesetzes über die Versorgung der 
Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz) in der jeweils geltenden 
Fassung abgesehen werden.  
 
(2) Die Regelungen über das Altersgeld finden keine Anwendung. 
 
 

§ 11 
 

Sockelbetrag, Ausbildungszeiten in der ehemaligen DDR  
(zu § 41 Absatz 5 BVG-EKD) 

 
§ 41 des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD findet keine Anwendung. Für die 
Personengruppe des § 41 Absatz 1 des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD gilt 
hinsichtlich der Ausbildungszeiten im Sinne des § 12b des Beamtenversorgungsgesetzes die 
Regelung des § 12 des Beamtenversorgungsgesetzes. Im Übrigen gilt für sie § 28 des Be-
soldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD. 
 
 

§ 12 
 

Übergangsbestimmungen  
(zu § 45 BVG-EKD)  

 
§ 85 Absatz 5 des Beamtenversorgungsgesetzes findet in der bis zum 30. Juni 1997 gelten-
den Fassung mit der Maßgabe  Anwendung, dass für den von der Berechnung der Minde-
rung des Ruhegehaltes maßgebenden Zeitraum die Zeit abgesetzt wird, um die bei Eintritt in 
den Ruhestand eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von 40 Jahren überschritten ist. 
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§ 13 
 

Fortführung vorhandenen Rechts  
(zu § 56 BVG-EKD) 

 
(1) Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, die mit einem besonderen Dienst nach § 3 Ab-
satz 4 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD beauftragt sind, erhalten 
für die Dauer dieses Auftrages das Grundgehalt der Besoldungsgruppe 10 der Besoldungs-
ordnung A. Der besondere Dienst wird als Erfahrungszeit im Sinne von § 27 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung und bei der dreizehnjährigen Dienstzeit 
nach § 4 Absatz 1 dieses Kirchengesetzes in vollem Umfang berücksichtigt. 
 
(2) Bei Pfarrerinnen und Pfarrern, denen als Ehegatten spätestens am 31. Dezember 2000 
für einen Zeitraum von insgesamt mindestens fünf Jahren die gemeinsame Wahrnehmung 
von Pfarrstellen übertragen war, wird die Vikariatszeit in vollem Umfang als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt. 
 
(3) Das Kirchengesetz über besondere Ruhestandregelungen für Pfarrerinnen, Pfarrer, Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamte in den Jahren 2009 bis 2017 vom 27. November 2008 
(KABl. S. 239) bleibt unberührt.  
 
(4) Die Verordnung zur Überleitung der Besoldung und Versorgung auf das Bundesrecht 
vom 25. Februar 2014 (KABl. S. 74) bleibt unberührt. 

 
 

§ 14 
 

Träger der Besoldung und Versorgung 
 

(1) Die Besoldung einschließlich der Sterbemonats- und Sterbegeldbezüge für im Amt ver-
storbene Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Gewährung der freien Dienstwohnung oder des 
wohnungsbezogenen Bestandteils des Grundgehalts trägt bei Gemeindepfarrerinnen und –
pfarrern die Kirchengemeinde, für Kirchenkreispfarrerinnen und –pfarrer der Kirchenkreis, für 
andere Pfarrerinnen und Pfarrer sowie für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten die 
Landeskirche. Die Wartestandsbesoldung sowie die Versorgung trägt die Landeskirche. 
 
(2) Zur Finanzierung der Pfarrbesoldung sind die Erträge der örtlichen Pfarreivermögen her-
anzuziehen. Alle örtlichen Pfarreivermögen sind in einem Besoldungsfonds der Landeskirche 
anzulegen, der vom Landeskirchenamt verwaltet und bewirtschaftet wird. 
 
 

§ 15 
 

Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Kirchenge-
setz zu erlassen.  
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Anlage (zu § 5 Absatz 1) 
 
Zuordnung der Ämter zu Besoldungsgruppe A  
 
A 6 Kirchensekretärin oder Kirchensekretär 
 
A 7 Kirchenobersekretärin oder Kirchenobersekretär 
 
A 8 Kirchenhauptsekretärin oder Kirchenhauptsekretär 
 
A 9 Kirchenamtsinspektorin oder Kirchenamtsinspektor, Kircheninspektorin oder Kirchenin-
spektor 
 
A 10 Kirchenoberinspektorin oder Kirchenoberinspektor 
 
A 11 Kirchenamtfrau oder Kirchenamtmann 
 
A 12 Kirchenamtsrätin oder Kirchenamtsrat, Lehrerin oder Lehrer im Kirchendienst 
 
A 13 Kirchenoberamtsrätin oder Kirchenoberamtsrat, Kirchenverwaltungsrätin oder Kirchen-
verwaltungsrat, Kirchenrechtsrätin oder Kirchenrechtsrat, Landeskirchenrätin oder Landes-
kirchenrat (soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14 oder A 15), Kirchenbaurätin oder 
Kirchenbaurat, Kirchenarchivrätin oder Kirchenarchivrat, Rektorin oder Rektor im Kirchen-
dienst, Studienrätin oder Studienrat im Kirchendienst 
 
A 14 Kirchenverwaltungsoberrätin oder Kirchenverwaltungsoberrat, Kirchenrechtsoberrätin 
oder Kirchenrechtsoberrat, Landeskirchenrätin oder Landeskirchenrat (soweit nicht in den 
Besoldungsgruppen A 13 oder A 15), Kirchenbauoberrätin oder Kirchenbauoberrat, Kir-
chenarchivoberrätin oder Kirchenarchivoberrat, Oberstudienrätin oder Oberstudienrat im 
Kirchendienst 
 
A 15 Kirchenverwaltungsdirektorin oder Kirchenverwaltungsdirektor, Landeskirchenrätin oder 
Landeskirchenrat (soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13 oder A 14), Kirchenbaudirek-
torin oder Kirchenbaudirektor, Direktorin oder Direktor der Evangelischen Akademie, Direkto-
rin oder Direktor des Predigerseminars, Studiendirektorin oder Studiendirektor im Kirchen-
dienst  
 
A 16 Oberlandeskirchenrätin oder Oberlandeskirchenrat, Oberkirchenrätin oder Oberkirchen-
rat am Sitz der hessischen Landesregierung, Oberstudiendirektorin oder Oberstudiendirektor 
im Kirchendienst 
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Artikel 3 
 

Änderung des Ausführungsgesetzes der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck zum Kirchenbeamtengesetz der EKD 

 
Das Ausführungsgesetz der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zum Kirchenbe-
amtengesetz der EKD vom 28. November 2006 (KABl. 2007 S. 11) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 4 Absatz 3 werden die Wörter „gemäß den für die Praktikantinnen und Praktikanten 
des Landes Hessen geltenden Bestimmungen“ gestrichen und folgender Satz angefügt:  
„Die Höhe der Unterhaltsbeihilfe wird vom Landeskirchenamt festgesetzt.“ 
 
2. In § 8 werden die Absätze 1, 3 und 4 aufgehoben. Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird ge-
strichen. 
 
3. § 12 erhält folgenden Wortlaut:  

„§ 12 
Sabbatzeit; Beihilfeanspruch bei Beurlaubung und anschließendem Ruhestandsein-

tritt (zu § 51 Absatz 4 KBG.EKD) 
 

(1) Das Dienstverhältnis von Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten kann auf ihren Antrag 
in der Weise verändert werden, dass die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte für einen 
Zeitraum von höchstens vier Jahren 75 v.H. der jeweils zustehenden Besoldung erhält, wäh-
rend der ersten Dreiviertel dieses Zeitraums den Dienst in vollem Umfang versieht und wäh-
rend des letzten Viertels vom Dienst freigestellt wird. 
 
(2) Beantragt eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter innerhalb des Zeitraums von 
sechs Jahren vor Erreichen der Regelaltersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand ihre oder 
seine Beurlaubung und gleichzeitig ihre oder seine anschließende Versetzung in den Ruhe-
stand, so bleibt ihr oder sein Anspruch auf Beihilfe während der Zeit der Beurlaubung beste-
hen. Für schwerbehinderte Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte verlängert sich der Zeit-
raum nach Satz 1 um zwei Jahre.“ 
 
4. § 13 erhält folgenden Wortlaut: 

„§ 13 
Wartestand (zu § 60 Absatz 3 KBG.EKD) 

(1) Über die anderen kirchengesetzlich geregelten Fälle hinaus können Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit in den Wartestand versetzt werden, wenn in 
ihrem bisherigen Amt eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes festge-
stellt wird und sie weder weiter verwendet noch versetzt werden können. 
 
(2) Das Landeskirchenamt hat die erforderlichen Beweise zu erheben. Die oder der Betroffe-
ne, die oder der Dienstvorgesetzte und die oder der unmittelbare Vorgesetzte sind zu hören. 
Das Landeskirchenamt kann der oder dem Betroffenen für die Zeit bis zum Beginn des War-
testandes die Ausübung des Dienstes untersagen.“ 
 
 

Artikel 4 
 

Änderung des Kirchengesetzes über die Rechtsstellung und Ausbildung der Vikare 
 

Das Kirchengesetz über die Rechtsstellung und Ausbildung der Vikare vom 17. Mai 1971 
(KABl. S. 63), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Kirchengesetzes zur Einführung des 
Pfarrdienstgesetzes der EKD vom 24. November 2011 (KABl. S. 255), wird wie folgt geän-
dert: 
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§ 14 wird wie folgt geändert: 
 
1. Absatz 1 erhält folgenden Wortlaut: 
„Der Vikar erhält Anwärterbezüge nach den für Beamte des Bundes auf Widerruf im Vorbe-
reitungsdienst für den höheren Dienst geltenden Bestimmungen.“ 
 
2. Absatz 2 wird aufgehoben. Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden zu neuen Absätzen 2 
bis 4. 
 
 

Artikel 5 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Übergangsvorschriften 
 

(1) Artikel 1 dieses Kirchengesetzes tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2017 in Kraft.  
 
(2) Im Übrigen tritt dieses Kirchengesetz zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem der Rat der EKD 
das Inkrafttreten des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD für die Evangelische 
Kirche von Kurhessen-Waldeck bestimmt. 
 
(3) Zu dem in Absatz 2 bestimmten Zeitpunkt treten das Kirchengesetz über die Besoldung 
und Versorgung der Pfarrer der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (Pfarrbesol-
dungsgesetz) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 9. Mai 1988 (KABl. S. 125), das 
Kirchengesetz zur Angleichung der Besoldung der Kirchenbeamten der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck vom 8. November 1973 (KABl. S. 145), die Verordnung über 
die Höhe der Zulagen nach § 11 des Pfarrbesoldungsgesetzes vom 6. Dezember 1967 
(KABl. S. 95) und die Verordnung über den Abbau von Funktionszulagen für Kirchenbeamte 
und Pfarrer vom 20. Oktober 1998 (KABl. S. 167) außer Kraft. 
 
(4) Die aufgrund des bisherigen Pfarrbesoldungsgesetzes der Landeskirche erlassenen Re-
gelungen gelten weiter, soweit sie nicht zu den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes im 
Widerspruch stehen. 
 
(5) Soweit in Rechtstexten auf das bisherige Pfarrbesoldungsgesetz der Landeskirche Bezug 
genommen oder verwiesen wird, treten an seine Stelle das Besoldungs- und Versorgungs-
gesetz der EKD sowie das Ausführungsgesetz der Landeskirche. 
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